
Merkblatt1 zum Urheberrechtsgesetz2 
Allgemeine Grundsätze des Urheberrechts 

 
(ABl. 1999, S. 101 mit späteren Korrekturen und Ergänzungen) 

 
I. Rechtsgrundlage  

 
Das in der Bundesrepublik Deutschland geltende Urheberrechtsgesetz schützt den 
Urheber eines Werkes in seinen geistigen und persönlichen Beziehungen zum Werk. 
Urheberrechtsfähige Werke sind nur persönliche geistige Schöpfungen (§§ 1, 2 Ur-
heberrechtsgesetz). Hierzu gehören insbesondere: 
 
- Sprachwerke, wie Schriftwerke und Reden 

- Werke der Musik 

- pantomimische Werke einschließlich der Werke der Tanzkunst 

- Werke der bildenden Künste einschließlich der Werke der Baukunst, der ange-
wandten Kunst und Entwürfe solcher Werke 

- Lichtbildwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Lichtbildwerke geschaf-
fen werden 

- Filmwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Filmwerke geschaffen wer-
den 

- Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen, Pläne, 
Karten, Skizzen, Tabellen und plastische Darstellungen 

- Programme für die Datenverarbeitung 
 
Urheberrechtlich geschützt sind auch Leistungen, die sich unabhängig von der sonst 
im Urheberrecht verlangten Gestaltungsqualität durch eine besondere künstlerische 
oder wissenschaftliche Arbeit oder durch ihren organisatorischen Aufwand auszeich-
nen (verwandte Schutzrechte §§ 70 ff. UrhG). Hierzu zählen mit einem je eigenen 
Schutzumfang: 
 
- wissenschaftliche Ausgaben und Ausgaben nachgelassener Werke 

- Lichtbilder ohne Werkcharakter 

- Werke ausübender Künstler 

- Tonträger 

- Funksendungen 
 
Z. B. werden Ausgaben urheberrechtlich nicht geschützter Werke oder Texte ge-
schützt, wenn sie das Ergebnis wissenschaftlich sichtender Tätigkeit darstellen und 
sich wesentlich von den bisher bekannten Ausgaben unterscheiden. 
Bearbeitungen werden wie selbständige Werke geschützt (z. B. Übersetzungen, Fer-
tigung eines Chorsatzes aus einer bestimmten Melodie). 
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Der Urheber hat das Recht zu bestimmen, ob und wie sein Werk zu veröffentlichen 
ist. Er hat darüber hinaus das ausschließliche Recht, sein Werk zu verwerten. Ver-
wertungsrechte sind nach § 15 Absatz 1 UrhG insbesondere: 
 
- Vervielfältigungsrecht 

- Verbreitungsrecht 

- Ausstellungsrecht 

- Recht der öffentlichen Wiedergabe 
 
Hierzu gehören gemäß § 15 Absatz 2 UrhG: Vortrags-, Aufführungs- und Vorfüh-
rungsrecht, Senderecht, Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger, Recht 
der Wiedergabe von Funksendungen. 

 
Die Wiedergabe eines Werkes ist öffentlich, wenn sie für eine Mehrzahl von Perso-
nen bestimmt ist, es sei denn, dass der Kreis dieser Personen bestimmt abgegrenzt 
ist und sie durch gegenseitige Beziehungen oder durch Beziehungen zum Veranstal-
ter persönlich untereinander verbunden sind. Die Nutzung der Werke in der Öffent-
lichkeit und insbesondere zu gewerbsmäßigen Zwecken durch andere sind, gegen-
über dem Urheber oder dem, der das Nutzungsrecht erworben hat (Verlag, Arbeitge-
ber, Ordensgemeinschaft), vergütungspflichtig. 
 
Ohne Genehmigung – jedoch gegen Entgelt – ist die Aufnahme in Sammlungen für 
den Kirchen-, Schul- und Unterrichtsgebrauch möglich (§ 46 UrhG). 
Zitate im Sinne von § 51 UrhG sind ohne Genehmigung und Vergütung zulässig. 
 
Der Urheberrechtsschutz besteht zu Lebzeiten und bis 70 Jahre nach dem Tod des 
Urhebers. Verkürzte Schutzfristen gelten u. a. für einfache Fotografien, Computer-
programme und Filme oder wissenschaftliche Ausgaben freier Werke und für die Her-
ausgabe nachgelassener Werke. 
 
Neue Formen der Verwertung von urheberrechtlich relevanten Leistungen (Stichwort 
Multimedia) sind nach den allgemeinen Grundsätzen zu behandeln. So ist z. B. be-
reits die bloße Einstellung von Texten ins Internet als solche unabhängig von späte-
ren Abrufen bereits eine Vervielfältigung im Sinne des Urheberrechtsgesetzes. 
 
 

II. Verwertung 

 
Der Urheber bzw. Nutzungsberechtigte hat zunächst seine Rechte selber wahrzu-
nehmen z. B. durch Abschluss von Vereinbarungen über Verwertungsakte (Verlags-
verträge, Verträge über Hörfunk-, Fernseh- oder Fotoaufnahmen). 
 
Bestimmte Nutzungen sind Kraft Gesetzes so genannten Verwertungsgesellschaften 
vorbehalten, z. B. beim Vermieten oder Verleihen von Tonträgern durch öffentliche 
Büchereien (§ 27 Absatz 1 UrhG) oder bei der Vervielfältigung mittels Bild- oder Ton-
trägern (§ 54 Absatz 6 UrhG). Da die Urheber bzw. Nutzungsberechtigten vielfach 
nicht in der Lage sind, ihre Nutzungsrechte in der Praxis selbst wahrzunehmen, bie-
ten Verwertungsgesellschaften diese Leistungen an. Man braucht nicht Mitglied die-
ser Gesellschaften sein, um Rechte wahrnehmen zu lassen. Dabei erfolgt die Vergü-
tung nach einem internen Verteilungsplan der Verwertungsgesellschaften. 
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Verwertungsgesellschaften sind privatrechtliche Unternehmen, deren Tätigkeit das 
Wahrnehmungsgesetz regelt. Die älteste und bekannteste Verwertungsgesellschaft 
ist die GEMA, in der sich Komponisten, Textdichter und Musikverleger zusammenge-
schlossen haben. Jüngeren Datums ist die VG Wort, die vor allem die Interessen von 
Autoren, Übersetzern, Journalisten und Verlegern wahrnimmt. Weitere Verwertungs-
gesellschaften sind z. B. die VG Musikedition, die VG Bild-Kunst und die VG der Film- 
und Fernsehproduzenten (VFF). 
 
 

III. Gesamtverträge des Verbandes der Diözesen Deutschlands 

 
Für kirchliche Nutzer von urheberrechtlich geschützten Werken hat der VDD Rechte 
von folgenden Verwertungsgesellschaften erworben, indem er Rahmenverträge mit 
ihnen abgeschlossen hat: 
 
- GEMA3, Verträge vom 31.01./07.02.1986 für Kirchenkonzerte und sonstige 

Veranstaltungen sowie für Gottesdienste und kirchliche Feiern 

- VG Musikedition4, Vertrag vom 03./16.08.1994 für Vervielfältigungen, insbeson-
dere von Liedern für Gottesdienste und gottesdienstähnliche Veranstaltungen 
und sogenannter Wendestellen 

- VG Musikedition, Vertrag vom 28.04.1976 für öffentliche Aufführung und Ver-
vielfältigung von wissenschaftlichen Ausgaben von Musik- und Wortwerken für 
Gemeindeabende und Konzertveranstaltungen 

- VG Wort5, Vertrag vom 22.12.1988/18.01.1989 für Vervielfältigungen für Wei-
terbildung und in Bibliotheken und Hochschulen. 
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